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Sie sollten nicht nur in Ihr
Budget passen (Fr. 1200-
sind fast ein Drittel des Ein-
kommens!) Sie sollten auch
unabhängig vom Auto wer-
den, also in die Nähe von
Einkaufsmöglichkeiten und
Haltestellen der öffentlichen
Verkehrsmittel zügeln. Dem
Wohnen kommt im Alter
eine zentrale Bedeutung zu:
je älter wir werden, desto
mehr Zeit verbringen wir in
unseren vier Wänden und de-

sto bequemer sollte unser
Heim zu besorgen und zu er-
reichen sein.

Dem Sohn die
Häuser verschreiben
Mr ins ac/zfzigsfe Le-

bens/abr, haben beide ein Leben

lang vie! gearbeitet und gespart.
Mir besitzen zwei Häuser, eines

ist vermietet. Unser Sohn lebt
mit seiner Familie in Brasilien.
Mir möchten ihm unsere Hau-
serverschreiben mit Mohnrecht.
Können wir den Enkeln auch
einen Betrag vermachen? Mög-
liehst steuergünstig. Haben Sie

gute Vorschläge?

Ihr Sohn ist Ihr einziger Erbe

und bekommt, wenn Sie bei-
de verstorben sind, automa-
tisch alles. Verstirbt eines von
Ihnen, erhält er die Hälfte des

Nachlasses, die andere Hälfte
kriegt der überlebende Ehe-

gatte. Wollen Sie daran etwas
ändern, müssen Sie ein Testa-

ment schreiben oder einen
Erbvertrag abschliessen. Da
Sie auch den Enkeln etwas
vermachen möchten, Steuer-

fragen haben und Ihre Lie-
genschaften allenfalls zu Leb-
Zeiten dem Sohn überschrei-
ben wollen, empfehle ich
Ihnen, mit Ihren Anliegen
einen Notar aufzusuchen.
Der kann Ihnen eine auf Ihre
persönlichen Wünsche zuge-
schnittene Lösung ausarbei-
ten, die für den Fall Ihres Ab-
lebens alles bestens regelt.

Marianne Gäbwiler

Die Bank
gibt
Auskunft

Dr. Emil Gwalter

Was passiert, wenn
die Bank pleite geht?
An/üng 1996 babe icb eine

Eigentumswohnung gebau/ï.
Die 2. Hypothek werde icb bis

Ende 1997 abbezahlt haben,
/ch habe die Absicht, im Ver-

lauf der Zeit meine Eigentums-
Ferienwohnung zu verkaufen
und den Feinerlös von etwa
100 000 Franken zur Feduktion
der I.Hypothek zu verwenden.

Nun habe ich aber Angst, was

passieren würde, wenn meine

Bank, die Berner Kantonalbank,
Pleite macht - was ;'a leider
nach gewissen Erfahrungen nie
auszuschliessen ist. Mären die

von mir der Bank zurückbezahl-

ten Beträge verloren? (Ich neh-

me nicht an, dass die Staafsga-
rantz'e auch /ür Hypotheken

gilt.,) Mas würde bei einem Kon-
kurs der Bank mit den Schuld-

briefen passieren?

Die Berner Kantonalbank war
tatsächlich in Schwierigkei-
ten. Meines Wissens ist sie
aber jetzt saniert worden.
Nach dem Grundsatz, dass

gebrannte Kinder das Feuer
scheuen, wird sie von nun
an bestimmt darauf achten,
nicht mehr in Schieflage zu
geraten.

Zudem unterstehen die
Banken einer strengen Auf-
Sichtspflicht, die durch die
Bankenkommission sowie ei-
ne interne und externe Revi-

sionspflicht ausgeübt wird.
Nach den jüngsten Banken-
krisen (Spar- und Leihkasse
Thun, Ersparniskasse Ölten,
KB SO und AR) wurde diese

Aufsichtspflicht noch ver-
schärft. Auf alle Fälle sind
Ihre Rückzahlungen getilgte
Schulden und können im
Konkursfall nicht mehr gel-
tend gemacht werden.

Was die ausstehenden Hy-
potheken betrifft, gibt es für
Ihre Anfrage eine theoreti-
sehe und eine praktische Lö-

sung. Theoretisch können die
Schuldbriefe nach den darin
enthaltenen Bestimmungen
und Fristen gekündigt wer-
den. Sie müssten in diesem
Fall versuchen, sie anderwei-
tig zu plazieren (z.B. bei einer
Grossbank). Da am Tag X die

Der Rofgeber...
steht o//en fesen'nnen

und lesern der Ze/t/upe zur
Verfügung, fr /'st kosten/os,

wenn d/'e Frage von o//-

gemeinem /nteresse 1st und
d/'e Antwort In der Zeitlupe
pub/lz/'ert w/'rd. (ßel Steuer-

prob/emen wenden 5/'e s/'cb

om besten on d/'e Behörden

/hres Wohnortes.)

Anfragen senden an:

Ze/f/upe,
Fafgeber,
Postfach,
8027 Zürich

Belastung Ihrer Wohnung
weniger als 50% beträgt, soll-
ten Ihre Aussichten hiefür
recht gut stehen. Praktisch
kann sich der gute Ruf des

Schweizer Finanzplatzes kei-
ne weiteren Bankzusammen-
brüche mehr leisten. In die-
sem Licht besehen dürfte der
Konkurs der Spar- und Leih-
kasse Thun ein Einzelfall blei-
ben. Für die Ersparniskasse
Ölten, KB SO und AR konnte
in der Übernahme durch eine
Grossbank eine Lösung ge-
funden werden. Gerade die
Grossbanken haben infolge
ihrer internationalen Ver-

flechtung ein ureigenes Inter-
esse daran, den guten Ruf des

Finanzplatzes Schweiz als si-
cheren Hort zu erhalten.

Dr. Emil Gwalter

«HEIMELIG»
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Pflegebetten

Manchmal vermieten wir
fast GRATIS

• verstellbare Pflegebetten
• Rollstühle mit sämtlichem Zubehör
• Transport- und Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel auf Anfrage

denn wir sind darauf spezialisiert
abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
Ihre Krankenkasse die Mietkosten
für Ihr Pflegebett übernimmt.
Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.

ZEITLUPE 1-2/97 47
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